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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstel-
len einer in Umfangrichtung verlaufenden Schnittgeome-
trie, insbesondere zum Herstellen eines Sicherungs-
rings, in einem Mantel einer Verschlusskappe für einen
Behälter, umfassend die Schritte Bereitstellen der Ver-
schlusskappe und Transportieren der Verschlusskappe
mit einer Transporteinrichtung längs eines Transportwe-
ges. Dabei wird die Verschlusskappe einer Bearbei-
tungsstrecke des Transportweges zugeführt, in welcher
Bearbeitungsstrecke ein stationäres Schneidmesser mit
einer sich entlang einer Schneidstrecke erstreckenden
Schneidklinge angeordnet ist, und es wird ein Schneid-
vorgang in der Bearbeitungsstrecke durch Abwälzen des
Mantels auf der Schneidklinge des stationären Schneid-

messers zum Erzeugen der Schnittgeometrie durchge-
führt. Das Zuführen der Verschlusskappe zur Bearbei-
tungsstrecke erfolgt mit einer vorgebbaren Orientierung
einer Rotationsposition bezüglich einer Mittenachse der
Verschlusskappe, indem ein um eine Drehachse rotie-
render Mitnehmer der Transporteinrichtung mit einem
Anschlag der Verschlusskappe zum Eingriff gebracht
wird und eine Bewegung des rotierenden Mitnehmers
derart gesteuert ist, dass der Mitnehmer bei einem Eintritt
der Verschlusskappe in die Bearbeitungsstrecke eine
der vorgebbaren Orientierung der Verschlusskappe ent-
sprechende Drehstellung aufweist. Weiter betrifft die Er-
findung eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfah-
rens.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen einer in Umfangrichtung verlaufenden Schnittge-
ometrie, insbesondere zum Herstellen eines Sicherungs-
rings, in einem Mantel einer Verschlusskappe für einen
Behälter. Weiter betrifft die Erfindung eine Vorrichtung
zur Durchführung eines solchen Verfahrens.

Stand der Technik

[0002] Um für die Verbraucher beim Kauf eines Behäl-
ters, wie z. B. einer Getränkeflasche, sicher zu stellen,
dass sich der Behälter noch im Originalzustand befindet
und nicht zuvor absichtlich oder unabsichtlich geöffnet
wurde, werden Verschlusskappen für derartige Behälter
zumeist mit einem Sicherungsring versehen. Dieser Si-
cherungsring ist mit einem die Verschlussfunktion erfül-
lenden Grundteil der Verschlusskappe über eine Soll-
bruchstelle verbunden, so dass beim Öffnen des Behäl-
ters die Sollbruchstelle zwangsweise beschädigt wird
und damit von aussen her das erstmalige Öffnen des
Behälters sicher erkennbar ist. Um diese Sicherungs-
funktion zu gewährleisten, wird der Sicherungsring beim
Abziehen oder Abschrauben des Kappenteils wenigs-
tens bis zum Bruch der Sollbruchstelle am Behälter ge-
halten. Hierzu weist der Behälter an einem Stutzen, auf
welchem die Verschlusskappe sitzt, in Abziehrichtung
üblicherweise einen Hinterschnitt, z. B. in der Form eines
Wulstes, auf, der vom Sicherungsring von unten her, d.h.
entgegen einer Öffnungsrichtung, hintergriffen wird. Da-
durch sperrt der Sicherungsring beim Abnehmen der
Verschlusskappe gegen ein Abziehen am Wulst des Be-
hälters, sodass es zu einem Aufreissen der Sollbruch-
stelle kommt. Typischerweise ist am Sicherungsring zu
diesem Zweck ein umlaufender, mitunter unterbroche-
ner, nach innen gefalteter Falz ausgebildet, mit welchem
der Sicherungsring den Wulst am Behälter hintergreift.
Es ist auch bekannt, anstelle eines Falzes einen verdick-
ten Abschnitt innen am Sicherungsring vorzusehen.
[0003] Um zu verhindern, dass das Grundteil nach
dem Abnehmen von dem Behälter getrennt werden kann,
kann die Solbruchstelle derart ausgebildet sein, dass
nach dem Abnehmen eine Verbindung zwischen dem
Grundteil und dem Sicherungsring bestehen bleibt
("tethered cap"). Dies ist mit Blick auf eine ökologische
Verträglichkeit, insbesondere eine Verringerung von z.
B. unkontrolliert entsorgten Plastikabfällen, vorteilhaft.
[0004] In der Regel werden derartige Sicherungsringe
durch Einschneiden einer Schnittgeometrie in eine Ver-
schlusskappe erzeugt. Die Schnittgeometrie entspricht
einer oder mehreren Sollbruchstellen. Hierzu können die
Verschlusskappen an einem Schneidmesser vorbeige-
führt und auf diesem abgewälzt werden, um die Soll-
bruchstelle in Form eines z. B. teilweise unterbrochenen
Schlitzes im Mantel der Verschlusskappe zu erzeugen.

Für zahlreiche Anwendungen ist es hierbei unerheblich,
in welcher Orientierung der Rotationsposition bezüglich
ihrer Mittenachsen die Verschlusskappen dem Schneid-
messer zugeführt werden.
[0005] Bei nicht vollständig rotationssymmetrischen
Verschlusskappen ist es jedoch oft wünschenswert bzw.
erforderlich, den Schnitt gemäss einer vorgebbaren Ori-
entierung der Verschlusskappe zu erzeugen. Dies kann
z. B. der Fall sein, wenn ein aufzubringendes Druckbild
auf nicht rotationssymmetrische Elemente der Ver-
schlusskappe ausgerichtet sein soll. Derartige Elemente
können beispielsweise einen im Zuge des Schneidvor-
gangs erzeugten nicht-rotationssymmetrischen Siche-
rungsring (Garantieband) oder einen Sicherungsriemen
der Verschlusskappe umfassen. Ebenso ist es bei Ver-
schlusskappen mit einem über ein Scharnier aufklapp-
baren Deckel, welcher bis zum ersten Öffnen mit Stegen
am Grundkörper gesichert ist, wesentlich, dass das
Scharnier im Schneidvorgang nicht zerstört wird ("Flip-
Top" Anordnung). Allenfalls sind hierbei sogar Ausspa-
rungen für das Scharnier in der Schneidgeometrie des
Schlitzes erforderlich. Zudem können auch asymmet-
risch ausgebildete Materialverdickungen vorhanden
sein, in welchen der Sicherungsring nicht vom Deckel
getrennt werden soll, so dass eine Schnittgeometrie ent-
sprechend ausgerichtet sein muss.
[0006] Aus der EP 3 103 603 B1 (Bortolin Kemo S.P.A.)
ist es bekannt, eine Orientierung der Rotationsposition
einer in einem Futter gehaltenen Verschlusskappe vor
dem Herstellen des Schnitts optisch zu erfassen und
über einen gesteuerten Antrieb des Futters eine ge-
wünschte Orientierung der Rotationsposition einzustel-
len. Ein derartiges Verfahren ist jedoch steuerungstech-
nisch aufwändig und kostenintensiv. Zudem sind die
Messung und Ausrichtung der Verschlusskappe zeitin-
tensiv, was die Verfahrensgeschwindigkeit und damit
den möglichen Durchsatz begrenzt.

Darstellung der Erfindung

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, ein dem eingangs
genannten technischen Gebiet zugehörendes Verfahren
und eine Vorrichtung zur Herstellung einer in Umfang-
richtung verlaufenden Schnittgeometrie, insbesondere
zur Herstellung eines Sicherungsrings, in einem Mantel
einer Verschlusskappe für einen Behälter zu schaffen,
welche die Nachteile des Standes der Technik überwin-
den. Insbesondere ist es eine Aufgabe der Erfindung, ein
Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung der in Umf-
angrichtung verlaufenden Schnittgeometrie in dem Man-
tel der Verschlusskappe für den Behälter zu schaffen,
welche zuverlässig sind und wirtschaftlich in der An-
schaffung und im Betrieb.
[0008] Die Lösung der Aufgabe ist durch ein Verfahren
gemäss den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs
1 und eine Vorrichtung gemäss den Merkmalen des un-
abhängigen Anspruchs 11 definiert. Abwandlungen der
Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen definiert.

1 2 
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[0009] Gemäss der Erfindung umfasst das Verfahren
zum Herstellen einer in Umfangrichtung verlaufenden
Schnittgeometrie, insbesondere zum Herstellen eines
Sicherungsrings, in einem Mantel einer Verschlusskap-
pe für einen Behälter folgende Schritte:

a) Bereitstellen der Verschlusskappe;

b) Transportieren der Verschlusskappe mit einer
Transporteinrichtung längs eines Transportweges,
wobei

c) die Verschlusskappe einer Bearbeitungsstrecke
des Transportweges zugeführt wird, in welcher Be-
arbeitungsstrecke ein stationäres Schneidmesser
mit einer sich entlang einer Schneidstrecke erstre-
ckenden Schneidklinge angeordnet ist, und

d) ein Schneidvorgang in der Bearbeitungsstrecke
durch Abwälzen des Mantels auf der Schneidklinge
des stationären Schneidmessers zum Erzeugen der
Schnittgeometrie durchgeführt wird.

[0010] Das Bereitstellen der Verschlusskappe kann
auf eine Vielzahl von bekannten Arten erfolgen. Bei-
spielsweise kann die Verschlusskappe aus einem Re-
servoir von einer Vereinzelungsvorrichtung wie z. B. ei-
nem Scheibensortierer oder einem Karussell bereitge-
stellt werden. Die Transporteinrichtung erfasst die ver-
einzelt bereitgestellten Verschlusskappen und transpor-
tiert diese längs des Transportweges. Dem Fachmann
ist eine Vielzahl von Möglichkeiten bekannt, wie die
Transporteinrichtung die Verschlusskappe erfassen
kann. Denkbar ist beispielsweise eine Aufnahme der Ver-
schlusskappe in einer längs des Transportwegs beweg-
lichen Aufnahme oder einem längs des Transportweges
beweglichen Futter, welches die Verschlusskappe von
aussen umfasst. In anderen Ausführungsformen kann
die Transporteinrichtung einen Stützdorn umfassen, wel-
cher in einen Innenraum der Verschlusskappe eingreift
und so die Verschlusskappe längs des Transportweges
transportiert.
[0011] Der Transportweg, welchen die Verschlusskap-
pe im Zuge des erfindungsgemässen Verfahrens durch-
läuft, bezeichnet zumindest einen Abschnitt eines Pro-
zesspfads. Der Transportweg umfasst vorliegend we-
nigstens die Bearbeitungsstrecke, in welcher eine Bear-
beitung der Verschlusskappe stattfindet, d. h. in welcher
eine Beschaffenheit der Verschlusskappe verändert
wird. Grundsätzlich kann die Bearbeitungsstrecke eine
Mehrzahl von Bearbeitungsstationen umfassen wie z. B.
ein Schneidmesser zur Erzeugung einer Schnittgeome-
trie im Mantel der Verschlusskappe, eine Druckstation
zum Bedrucken der Verschlusskappe und/oder eine Falt-
vorrichtung, welche einen Mantelabschnitt der Ver-
schlusskappe zur Erzeugung eines Sicherungsrings fal-
tet. Erfindungsgemäss umfasst die Bearbeitungsstrecke
wenigstens eine Schneidstrecke, längs welcher sich die

Schneidklinge oder mehrere Schneidklingen des
Schneidmessers erstreckt bzw. erstrecken. Die Schneid-
strecke bildet zumindest einen Teil der Bearbeitungsstre-
cke, kann insbesondere aber auch der gesamten Bear-
beitungsstrecke entsprechen. Jede Schneidklinge ragt
derart in den Transportweg der Verschlusskappe, dass
eine Schneide bzw. mehrere Schneiden der Schneidklin-
ge einen oder mehrere Schnitte im Mantel der Ver-
schlusskappe erzeugen, wenn diese von der Transpor-
teinrichtung längs der Schneidstrecke transportiert wird.
Bevorzugt wird die Verschlusskappe in der Schneidstre-
cke von der Transporteinrichtung an die Schneidklinge
herangeführt.
[0012] Der Transportweg kann zum Zuführen der Ver-
schlusskappe zur Bearbeitungsstrecke eine Zuführstre-
cke umfassen, welche in Prozessrichtung vor der Bear-
beitungsstrecke liegt und bevorzugt direkt an diese an-
schliesst. In der Regel dient die Zuführstrecke nur der
Zuführung der Verschlusskappe zur Bearbeitungsstre-
cke, d.h. es erfolgt auf diesem Abschnitt des Transport-
weges keine Bearbeitung der Verschlusskappe. Wäh-
rend des Transports längs der Zuführstrecke kann die
Verschlusskappe z. B. in eine für die spätere Bearbeitung
gewünschte Position, insbesondere die vorgebbare Ori-
entierung der Rotationsposition bezüglich der Mittenach-
se gebracht werden. Eine Zuführstrecke muss jedoch
nicht zwingend vorhanden sein und die Verschlusskappe
kann z. B. in einer Vereinzelungsvorrichtung erfasst und
direkt der Bearbeitungsstrecke zugeführt werden. In die-
sem Fall kann die vorgebbare Orientierung der Rotati-
onsposition der Verschlusskappe bezüglich ihrer Mitten-
achse z. B. beim Zuführen bereits im Zuge des Erfassens
der Verschlusskappe hergestellt werden.
[0013] Der Transportweg definiert durch seinen Ver-
lauf im Bereich der Schneidstrecke eine Transportebene.
Die Schneidklinge des Schneidmessers erstreckt sich
dabei im Wesentlichen parallel zur der Transportebene.
Die gesamte Bearbeitungsstrecke sowie gegebenenfalls
die Zuführstrecke können in der Transportebene liegen.
[0014] Erfindungsgemäss erfolgt das Zuführen der
Verschlusskappe zur Bearbeitungsstrecke mit einer vor-
gebbaren Orientierung einer Rotationsposition bezüglich
einer Mittenachse der Verschlusskappe. Die Mittenach-
se entspricht einer Rotationssymmetrieachse der Ver-
schlusskappe, wobei die Verschlusskappe nicht streng
rotationsymmetrisch ausgebildet zu sein braucht und die
Mittenachse eine Hauptsymmetrieachse der Grundform
der Verschlusskappe bezeichnet. Die Verschlusskappe
kann daher im vorliegenden Sinne auch nicht-rotations-
symmetrisch ausgebildete Elemente wie beispielsweise
eine nichtrotationssymmetrische Schnittgeometrie, ein
Innengewinde und/oder einen einseitig über ein Schar-
nier befestigten Deckel aufweisen.
[0015] Erfindungsgemäss wird somit erreicht, dass ei-
ne Bearbeitung der Verschlusskappe in der Bearbeitung-
strecke ausgehend von einer vorgebbaren Rotationspo-
sition erfolgen kann. Dies ist insbesondere bei nicht voll-
ständig rotationssymmetrischen Verschlusskappen be-
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sonders vorteilhaft, bei welchen z. B. ein aufzubringen-
des Druckbild auf Elemente der Verschlusskappe aus-
gerichtet sein soll. Derartige Elemente umfassen bei-
spielsweise einen im Zuge des Schneidvorgangs er-
zeugten nicht-rotationssymmetrischen Sicherungsring
(Garantieband) oder einen Sicherungsriemen der Ver-
schlusskappe. Ebenso ist es bei Verschlusskappen mit
einem über ein Scharnier aufklappbaren Deckel, welcher
bis zum ersten Öffnen mit Stegen am Grundkörper ge-
sichert ist ("Flip-Top" Anordnung), wesentlich, dass das
Scharnier im Schneidvorgang nicht zerstört wird. Allen-
falls sind hierbei Aussparungen für das Scharnier in der
Schneidgeometrie des Schlitzes erforderlich, sodass ei-
ne orientierte Zuführung der Verschlusskappe unerläss-
lich ist. Zudem können auch asymmetrisch ausgebildete
Materialverdickungen vorhanden sein, in welchen der Si-
cherungsring nicht vom Deckel getrennt werden soll
("tethered caps") und eine Schnittgeometrie entspre-
chend ausgerichtet sein muss.
[0016] Erfindungsgemäss wird das Zuführen der Ver-
schlusskappe zur Bearbeitungsstrecke mit einer vorgeb-
baren Orientierung einer Rotationsposition bezüglich ei-
ner Mittenachse der Verschlusskappe erreicht, indem ein
um eine Drehachse rotierender Mitnehmer der Transpor-
teinrichtung während des Zuführens mit einem Anschlag
der Verschlusskappe zum Eingriff gebracht wird. Eine
Bewegung des rotierenden Mitnehmers ist dabei derart
gesteuert, dass der Mitnehmer bei einem Eintritt der Ver-
schlusskappe in die Bearbeitungsstrecke eine der vor-
gebbaren Orientierung der Verschlusskappe entspre-
chende Drehstellung aufweist.
[0017] Bevorzugt wird der rotierende Mitnehmer über
eine Drehbewegung um seine Drehachse mit dem An-
schlag der Verschlusskappe zum Eingriff gebracht. Der
Eingriff erlaubt, dass die Drehbewegung des rotierenden
Mitnehmers eine entsprechende Rotation der Ver-
schlusskappe um ihre Mittenachse bewirkt. Damit ist die
Orientierung der Rotationsposition der Verschlusskappe
bezüglich des rotierenden Mitnehmers, d.h. eine relative
Drehstellung zwischen Mitnehmer und Verschlusskap-
pe, über den Eingriff von Anschlag und Mitnehmer defi-
niert.
[0018] Der Eingriff erfolgt bevorzugt über einen Form-
schluss von Mitnehmer und Anschlag. Der Mitnehmer
und der Anschlag sind hierfür zueinander derart komple-
mentär ausgebildet und aufeinander ausgerichtet, dass
diese in Eingriff gebracht werden können. "Eingriff" kann
hierbei ein einfaches einseitiges Anlegen des Mitneh-
mers am Anschlag bezeichnen, beispielsweise aber
auch das Zusammenwirken von komplexeren Formen
wie z. B. ein Hintergreifen eines Hinterschnitts des An-
schlags durch einen entsprechend ausgebildeten Mit-
nehmer. Der Anschlag sowie der Mitnehmer können so-
mit z. B. als einfache Nocken ausgebildet sein, welche
zum Eingriff gegenseitig in Anschlag gebracht werden.
Es sind jedoch auch komplexere Formen von Anschlag
und Mitnehmer denkbar, welche das gewünschte Zu-
sammenwirken ermöglichen. Selbstverständlich kann je

nach Anforderung auch mehr als ein Mitnehmer vorhan-
den sein und/oder mehr als ein Anschlag an der Ver-
schlusskappe.
[0019] Indem erfindungsgemäss der rotierende Mit-
nehmer der Transporteinrichtung während des Zufüh-
rens mit dem Anschlag der Verschlusskappe zum Eingriff
gebracht wird und der rotierende Mitnehmer erfindungs-
gemäss derart gesteuert ist, dass er beim Eintritt der Ver-
schlusskappe in die Bearbeitungsstrecke die der vorgeb-
baren Orientierung der Verschlusskappe entsprechende
Drehstellung aufweist, weist die über den Eingriff hin-
sichtlich der Drehbewegung an den Mitnehmer gekop-
pelte Verschlusskappe an dieser Stelle die vorgebbare
Orientierung hinsichtlich ihrer Rotationsposition auf.
[0020] Insbesondere erlaubt das erfindungsgemässe
Verfahren ein zuverlässiges Zuführen einer in einer be-
liebigen Rotationsposition bereitgestellten Verschluss-
kappe in einer vorgebbaren Orientierung zu der Bearbei-
tungsstrecke. Insbesondere ist dabei keine aufwändige
und damit zeitintensive Regelung mit optischer Inspek-
tion und entsprechender Anpassung der Rotationsposi-
tion der Verschlusskappe erforderlich, wie sie aus dem
Stand der Technik bekannt ist.
[0021] Bevorzugt steht die Mittenachse der Ver-
schlusskappe zumindest in der Bearbeitungsstrecke, ge-
gebenenfalls auch in der Zuführstrecke senkrecht auf der
Transportebene. Ebenso ist auch die Drehachse des ro-
tierenden Mitnehmers mit Vorteil senkrecht zur Trans-
portebene angeordnet.
[0022] Um sicherzustellen, dass die Verschlusskappe
vom rotierenden Mitnehmer über den Anschlag während
des Zuführens mitgenommen wird, ist die Bewegung des
rotierenden Mitnehmers bevorzugt derart gesteuert,
dass der rotierende Mitnehmer und der Anschlag der
Verschlusskappe im Rahmen einer vollständigen relati-
ven Umdrehung zwischen Verschlusskappe und Mitneh-
mer während des Zuführens zwingend zum Eingriff kom-
men. Die Rotation des Mitnehmers "überholt" in diesem
Fall bei beliebiger initialer Orientierung der Rotationspo-
sition der Verschlusskappe eine allfällige spontane oder
zuvor eingebrachte Rotation, sodass der Mitnehmer und
der Anschlag in jedem Fall zum Eingriff gebracht werden
können. Alternativ kann die Verschlusskappe bereits mit
einer gewissen Orientierung bzw. mit einem gewissen
Orientierungsbereich bereitgestellt werden, sodass aus-
gehend von einer initialen Drehstellung des Mitnehmers
für einen zuverlässigen Eingriff des Anschlags und des
Mitnehmers keine vollständige relative Umdrehung er-
forderlich ist.
[0023] Vorzugsweise wird der Eingriff bei weiterer Ro-
tation des rotierenden Mitnehmers zumindest bis zum
Eintritt in die Bearbeitungsstrecke beibehalten.
[0024] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Drehbewegung des rotierenden Mitnehmers um seine
Drehachse derart gesteuert, dass eine Drehgeschwin-
digkeit während des Zuführens einer Drehgeschwindig-
keit im Bereich der Bearbeitungsstrecke entspricht. Mit
anderen Worten rotiert der rotierende Mitnehmer beim
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Durchlaufen des Transportweges mit einer konstanten
Drehgeschwindigkeit. Dies hat den Vorteil, dass eine
Steuerung der Drehbewegung des rotierenden Mitneh-
mers auf besonders einfache Weise erfolgen kann. Die
Drehgeschwindigkeit ist dabei bevorzugt derart gewählt,
dass während des Zuführens ein Eingriff des Mitnehmers
und des Anschlags erfolgen kann, d.h. die Drehge-
schwindigkeit des Mitnehmers höher ist als eine Rotation
der Verschlusskappe um ihre Mittenachse.
[0025] In der Bearbeitungsstrecke kann die Rotations-
geschwindigkeit der Verschlusskappe derart erhöht wer-
den, dass diese schneller rotiert als der Mitnehmer. Der
Eingriff kann somit durch die geringere Drehgeschwin-
digkeit des Mitnehmers gelöst werden. Die Rotationsge-
schwindigkeit der Verschlusskappe kann dabei z. B.
durch passive Steuerungsmittel wie eine Anlagefläche,
auf welcher die Verschlusskappe abrollt, gesteuert wer-
den oder z. B. durch aktive Steuerungsmittel wie eine
gesteuerte Rotation eines Futters, in welchem die Ver-
schlusskappe während des Transports gehalten ist. In
der Schneidstrecke kann grundsätzlich bereits der
Schneidwiderstand beim Abwälzen ausreichen, um eine
entsprechende Rotation der Verschlusskappe sicherzu-
stellen.
[0026] Mit anderen Worten kann der rotierende Mit-
nehmer mit konstanter Drehgeschwindigkeit rotieren,
und der Eingriff bzw. das Lösen des Eingriffs durch Steu-
erung der Rotation der Verschlusskappe erreicht wer-
den.
[0027] Umgekehrt kann der Eingriff bzw. das Lösen
des Eingriffs auch durch Steuerung der Drehgeschwin-
digkeit des rotierenden Mitnehmers erreicht werden. In
einer anderen Ausführungsform ist die Drehbewegung
des rotierenden Mitnehmers daher um seine Drehachse
derart gesteuert, dass eine erste Drehgeschwindigkeit
während des Zuführens höher ist als eine zweite Dreh-
geschwindigkeit im Bereich der Bearbeitungsstrecke,
insbesondere während des Abwälzens im Schneidvor-
gang. Damit wird erreicht, dass einerseits während des
Zuführens zuverlässig ein Eingriff des Mitnehmers und
des Anschlags erfolgen kann und andererseits in der Be-
arbeitungsstrecke, in welcher eine Rotation der Ver-
schlusskappe durch andere Mittel bestimmt sein kann,
der Eingriff durch die geringere Drehgeschwindigkeit ge-
löst werden kann, so dass der rotierende Mitnehmer nicht
mit dem Anschlag interferiert bzw. kollidiert. Insbeson-
dere kann durch die Steuerung der Drehgeschwindigkei-
ten ein Übergang in die Bearbeitungsstrecke besser kon-
trolliert werden. Beispielsweise kann durch gezielte und
allenfalls kontinuierliche Steuerung der Drehgeschwin-
digkeit des Mitnehmers in der Zuführstrecke ein Ge-
schwindigkeitssprung beim Eintritt in die Bearbeitungs-
strecke vermieden werden.
[0028] Es versteht sich, dass die Rotationsgeschwin-
digkeit der Verschlusskappe auch beim Zuführen ge-
steuert werden kann, indem z. B. in einer Zuführstrecke
des Transportweges passive Steuerungsmittel wie eine
Anlagefläche vorhanden sein können, mit welcher die

Verschlusskappe derart zusammenwirkt, z. B. abrollt
oder gleitend abrollt, dass eine Rotation um ihre Mitten-
achse erzeugt wird. Ebenso kann die Rotation durch ak-
tive Steuerungsmittel erreicht werden, z. B. durch eine
gesteuerte Rotation eines Futters, in welchem die Ver-
schlusskappe während des Transports gehalten ist.
[0029] Bevorzugt wird eine Rotation der Verschluss-
kappe um ihre Mittenachse in der Bearbeitungsstrecke
derart gesteuert, dass die Verschlusskappe in eine vor-
gebbare Rotation um ihre Mittenachse versetzt wird, wel-
che insbesondere weitgehend unabhängig von der Dreh-
bewegung des rotierenden Mitnehmers ist. Dies erfolgt
bevorzugt, indem der Mantel der Verschlusskappe auf
einer Anlagefläche abgewälzt wird. Die Anlagefläche
kann abschnittweise ausgebildet sein, erstreckt sich je-
doch bevorzugt über die gesamte Bearbeitungsstrecke,
um an jeder Stelle eine eindeutig bestimmte Rotations-
position der Verschlusskappe sicherzustellen. Mit Vorteil
wirkt die Anlagefläche deshalb mit einer Aussenseite des
Mantels derart zusammen, dass ein Schlupf verhindert
wird. Dies kann beispielsweise über Form- und/oder
Reibschluss zwischen dem Mantel und der Anlagefläche
erreicht werden. Hierzu kann die die Anlagefläche bei-
spielsweise eine dafür geeignete Oberflächenstruktur
aufweisen, welche eine Reibung mit dem Mantel erhöht
oder in welche komplementäre Oberflächenstrukturen
einer Mantelaussenseite eingreifen können.
[0030] Bevorzugt ist die Drehbewegung des rotieren-
den Mitnehmers und/oder der Verschlusskappe nach
dem Eintritt in die Bearbeitungsstrecke derart gesteuert,
dass sich eine Winkelgeschwindigkeit des rotierenden
Mitnehmers um seine Drehachse, insbesondere um ma-
ximal 20%, von einer Winkelgeschwindigkeit der Ver-
schlusskappe um ihre Mittenachse unterscheidet. Vor-
zugsweise ist dabei die Winkelgeschwindigkeit des Mit-
nehmers kleiner, als die Winkelgeschwindigkeit der Ver-
schlusskappe. Durch die geringere Winkelgeschwindig-
keit des Mitnehmers kann der Eingriff zwischen rotieren-
dem Mitnehmer und Anschlag der Verschlusskappe ge-
löst werden.
[0031] Durch die Obergrenze kann verhindert werden,
dass der schneller rotierende Anschlag der Verschluss-
kappe, insbesondere während des Schneidvorgangs, an
den langsamer rotierenden Mitnehmer herangeführt
wird, d.h. zu diesem aufholt bzw. diesen überholt. In der
Regel erfordert der Schneidvorgang nicht mehr als 1 bis
2 vollständige Umdrehungen der Verschlusskappe, so
dass mit der angegeben Obergrenze von maximal 20%
eine Kollision mit dem Mitnehmer mit ausreichender Zu-
verlässigkeit verhindert werden kann.
[0032] Um den Eingriff von Mitnehmer und Anschlag
beim Zuführen sicherzustellen bzw. um bei einer allfälli-
gen spontanen oder zuvor eingebrachten Rotation der
Verschlusskappe diese zu verringern oder zu eliminie-
ren, wird in einer bevorzugten Ausführungsform eine Ro-
tationsbewegung der Verschlusskappe um ihre Mitten-
achse während des Zuführens gehemmt. Die Hemmung
erfolgt insbesondere bevor ein Eingriff zwischen dem Mit-
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nehmer und dem Anschlag erfolgt. Die Hemmung kann
dabei selektiv längs des gesamten Transportweges, ins-
besondere in der Zuführstrecke, erfolgen und z. B. durch
Einwirkung eines Reibungswiderstands auf die Ver-
schlusskappe erreicht werden. Aufgrund der Hemmung
wird verhindert, dass eine allfällige Rotationsbewegung
der Verschlusskappe der Drehbewegung des Mitneh-
mers vorauseilt. Auf dieses Weise kann sichergestellt
werden, dass es beim Zuführen zwangsweise zum Ein-
griff zwischen dem Mitnehmer und dem Anschlag kommt.
Alternativ kann eine Drehgeschwindigkeit des Mitneh-
mers derart gewählt werden, dass sie in jedem anzuneh-
menden Fall höher als eine allfällige spontane oder zuvor
eingebrachte Rotation der Verschlusskappe ist, so dass
diese nicht gehemmt zu werden braucht.
[0033] Je nach Erfordernis kann eine allfällige Rotati-
onsbewegung durch den Reibungswiderstand vollstän-
dig gebremst werden. Ohne Rotationsbewegung der
Verschlusskappe um ihre Mittenachse ist maximal eine
volle Rotation des Mitnehmers erforderlich, um ihn wäh-
rend des Zuführens mit Sicherheit mit dem Anschlag der
Verschlusskappe zum Eingriff zu bringen. Der Reibungs-
widerstand kann beispielsweise über eine Oberflächen-
beschaffenheit einer Transportunterlage für die Ver-
schlusskappe selektiv aufgebracht werden und, sofern
erforderlich, durch ein z. B. an einer perforierten Gleitflä-
che der Transportunterlage angelegtes Vakuum gezielt
verstärkt werden. Ebenso kann die Hemmung über eine
separate Bremsvorrichtung, beispielsweise im Sinne ei-
nes Bremsbackens, erfolgen, welche mit der Verschluss-
kappe zusammenwirkt.
[0034] Bevorzugt erfolgt beim Erfassen der Ver-
schlusskappe durch die Transporteinrichtung eine Rela-
tivbewegung des rotierenden Mitnehmers und der Ver-
schlusskappe in Richtung der Mittenachse. Hierzu kann
z. B. ein Stützdorn, an welchem der Mitnehmer angeord-
net sein kann, in axialer Richtung in den Innenraum der
Verschlusskappe eingreifen und so die Verschlusskappe
zum Transport erfassen. In einer anderen Ausführungs-
form kann die Verschlusskappe in eine Aufnahme eines
längs des Transportweges beweglichen Futters in axialer
Richtung eingebracht werden.
[0035] Um bei der axialen Relativbewegung des rotie-
renden Mitnehmers und der Verschlusskappe in Rich-
tung von deren Mittenachse sicherzustellen, dass der
rotierende Mitnehmer und der Anschlag der Verschluss-
kappe das Erfassen der Verschlusskappe nicht behin-
dern, weisen der Mitnehmer und der Anschlag in einer
Richtung parallel zur Mittenachse bevorzugt ein ausein-
anderlaufendes Profil auf. Die Elemente sind insbeson-
dere derart gestaltet, dass aufgrund der auseinanderlau-
fenden Profile der Anschlag auf dem Mitnehmer oder um-
gekehrt abgleiten kann, wenn diese beim Erfassen der
Verschlusskappe durch die Transporteinrichtung in Rich-
tung der Mittenachse übereinander angeordnet sind
[0036] Bevorzugt wird der rotierende Mitnehmer beim
Erfassen der Verschlusskappe zumindest teilweise in ei-
nen Innenraum der Verschlusskappe eingebracht. Auf

diese Weise kann der Anschlag der Verschlusskappe an
einer Innenseite der Verschlusskappe ausgebildet sein,
was besonders vorteilhaft ist, da eine äussere Form der
Verschlusskappe, mit welcher ein späterer Benutzer
konfrontiert ist, nicht durch den Anschlag gestört wird.
[0037] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
Mitnehmer an einem Stützdorn der Transporteinrichtung
angeordnet, welcher zumindest einen um eine, insbe-
sondere senkrecht zur Schneidstrecke orientierte, Dreh-
achse drehbaren, insbesondere weitgehend kreiszylin-
drischen, Stützbereich zur Stützung des Mantels der Ver-
schlusskappe aufweist, wobei der Mantel der Ver-
schlusskappe während des Abwälzens über den Stütz-
bereich von einer Innenseite her gestützt wird. Der Stütz-
bereich liegt in der Schneidstrecke bevorzugt der
Schneidklinge gegenüber und führt den Mantel an die
Schneidklinge.
[0038] Der Stützbereich kann dabei bezüglich des
restlichen Stützdorns drehbar gelagert sein oder fest mit
dem Stützdorn verbunden sein, wobei in letzterem Fall
der gesamte Stützdorn drehbar gelagert ist. Der Stütz-
bereich oder der Stützdorn können bevorzugt über einen
Antrieb in eine gesteuerte Drehbewegung versetzt wer-
den. Der rotierende Mitnehmer kann fest am Stützbe-
reich oder fest am rotierenden Stützdorn angeordnet
sein, so dass der Mitnehmer zusammen mit dem Stütz-
bereich oder zusammen mit dem gesamten Stützdorn
rotierbar ist. In einer je nach Anforderung bevorzugten
Ausführungsform ist der rotierende Mitnehmer unabhän-
gig vom Stützdorn bzw. dem Stützbereich rotierbar am
Stützdorn angeordnet und z. B. an diesem rotierbar ge-
lagert. Die Drehachse des Mitnehmers ist bevorzugt kon-
zentrisch zu einer Längsachse des Stützdorns angeord-
net.
[0039] Der Mitnehmer ist vorzugsweise an einer axia-
len Stirnseite des Stützdorns und der Anschlag an einer
Bodeninnenseite der Verschlusskappe angeordnet. Auf
diese Weise kann einerseits die Verschlusskappe auf
einfache Weise von dem Stützdorn der Transporteinrich-
tung erfasst werden. Andererseits kann durch die axiale
Anordnung des Mitnehmers an der Stirnseite des Stütz-
dorns und der Ausbildung des Anschlags an der Bode-
ninnenseite auf einfache Weise ein zuverlässiger Eingriff
sichergestellt werden, ohne dass z. B. die äussere Form
oder ein Innengewinde der Verschlusskappe durch den
Anschlag gestört wird. Indem der Stützdorn einen Stütz-
bereich aufweist, welcher den Mantel während des Ab-
wälzens auf der Schneidklinge von einer Innenseite her
stützt, kann der Mantel kontrolliert und zuverlässig an die
Schneidklinge geführt werden. Der Stützbereich unter-
stützt den Mantel dabei bevorzugt in einem momentanen
Schneidbereich, in welchem die Schneidklinge in den
Mantel eindringt, womit die Schnittgeometrie zuverlässig
in den Mantel eingebracht werden kann.
[0040] In einer bevorzugten Ausführungsform wird die
Drehachse des rotierenden Mitnehmers bezüglich der
Mittenachse der Verschlusskappe in der Bearbeitungs-
strecke, insbesondere in der Schneidstrecke, parallel
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und exzentrisch geführt. Dies ist insbesondere bei einer
Ausführungsform vorteilhaft, bei welcher ein Stützdorn
vorhanden ist, an welchem der Mitnehmer angeordnet
ist. Durch die exzentrische Führung kann erreicht wer-
den, dass ein Stützbereich des Stützdorns, welcher ei-
nen geringeren Durchmesser als ein Innendurchmesser
der Verschlusskappe aufweist, von innen her an dem
Mantel der Verschlusskappe anliegen kann. Insbeson-
dere kann der Stützbereich den Mantel somit während
des Abwälzens in einem momentanen Schneidbereich
von innen her gegen die Schneidklinge führen.
[0041] Die exzentrische Führung kann erreicht wer-
den, indem eine Bewegungsbahn der Drehachse des
Mitnehmers längs des Transportweges in lateraler Rich-
tung zur Schneidklinge hin geführt wird und/oder indem
ein Führungsmittel im Bereich der Schneidstrecke, ins-
besondere eine Anlagefläche, derart vorhanden ist, dass
diese mit ihrer Mittenachse gegenüber der Drehachse
des Mitnehmers parallel versetzt wird. Mit anderen Wor-
ten kann die exzentrische Führung erreicht werden, in-
dem entweder die Mittenachse der Verschlusskappe ge-
genüber der Drehachse des Mitnehmers oder die Dreh-
achse des Mitnehmers gegenüber der Mittenachse der
Verschlusskappe versetzt wird.
[0042] Im Gegensatz dazu wird die Drehachse des ro-
tierenden Mitnehmers während des Zuführens vorzugs-
weise bezüglich der Mittenachse der Verschlusskappe
parallel und weitgehend konzentrisch, insbesondere mit
einer geringeren Exzentrizität als in der Bearbeitungs-
strecke, geführt. Dies ist insbesondere bei einer Ausfüh-
rungsform vorteilhaft, bei welcher ein Stützdorn vorhan-
den ist, an welchem der Mitnehmer angeordnet ist.
[0043] Aufgrund der weitgehend konzentrischen An-
ordnung kann der Eingriff von Mitnehmer und Anschlag
während des Zuführens vereinfacht werden. Insbeson-
dere kann der Stützdorn weitgehend konzentrisch in die
Verschlusskappe eingeführt werden und der daran an-
geordnete Mitnehmer auf einfache Weise durch eine
Drehbewegung mit dem Anschlag der Verschlusskappe
zum Eingriff gebracht werden. Bei weitgehend konzent-
rischer Anordnung rotieren Verschlusskappe und Mit-
nehmer im Wesentlichen mit derselben, weitgehend kon-
stanten Winkelgeschwindigkeit nachdem der Eingriff er-
folgt ist, was das erfindungsgemässe orientierte Zufüh-
ren der Verschlusskappe zum Bearbeitungsbereich ver-
einfachen kann.
[0044] Alternativ kann die relative Anordnung der
Drehachse des Mitnehmers und der Mittenachse der
Verschlusskappe bereits während des Zuführens exzen-
trisch angeordnet sein, wobei in diesem Fall bei konstan-
ter Winkelgeschwindigkeit des Mitnehmers die Ver-
schlusskappe aufgrund der exzentrischen relativen An-
ordnung mit ungleichmässiger Winkelgeschwindigkeit
rotiert.
[0045] In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst
die Bearbeitungsstrecke eine Vorlaufstrecke, welche in
Prozessrichtung vor der Schneidstrecke angeordnet ist
und sich insbesondere vom Beginn der Bearbeitungs-

strecke bis zum Beginn der Schneidstrecke erstreckt,
wobei in der Vorlaufstrecke eine Rotation der Ver-
schlusskappe um ihre Mittenachse eindeutig gesteuert
ist. Bevorzugt ist die Rotation der Verschlusskappe we-
nigstens in der Vorlaufstrecke, bevorzugt in der gesam-
ten Bearbeitungsstrecke, weitgehend unabhängig vom
rotierenden Mitnehmer gesteuert.
[0046] Hierzu können Steuerungsmittel wie z. B. eine
Anschlagsfläche vorhanden sein, mit welchen eine Ro-
tation der Verschlusskappe um ihre Mittenachse in der
Vorlaufstrecke steuerbar ist, so dass eine Orientierung
der Rotationsposition der Verschlusskappe beim Eintritt
in die Schneidstrecke ausgehend von ihrer Orientierung
beim Eintritt in die Bearbeitungsstrecke eindeutig be-
stimmt ist. Bevorzugt wird hierbei der Mantel der Ver-
schlusskappe in der Vorlaufstrecke zwangsmässig auf
einer Anschlagsfläche abgewälzt, sodass eine Orientie-
rung der Rotationsposition der Verschlusskappe bezüg-
lich ihrer Mittenachse beim Eintritt in die Schneidstrecke
durch die Länge der Vorlaufstrecke eindeutig bestimmt
ist.
[0047] In einer je nach Ausführungsform möglicher-
weise ebenfalls bevorzugten Ausführungsform ist keine
Vorlaufstrecke vorhanden und die Bearbeitungsstrecke
entspricht der Schneidstrecke, womit der Eintritt in die
Bearbeitungsstrecke einem ersten Kontaktpunkt des
Mantels der Verschlusskappe mit der Schneidklinge ent-
spricht. Die Drehbewegung der Verschlusskappe ist in
diesem Fall durch das Abwälzen während des Schneid-
vorgangs vorgegeben, kann aber durch zusätzliche
Steuerungsmittel wie eine Anschlagsfläche gesteuert
werden.
[0048] Die Erfindung umfasst auch eine Vorrichtung
zum Herstellen der in Umfangrichtung verlaufenden
Schnittgeometrie, insbesondere zum Herstellen eines
Sicherungsrings, in dem Mantel der Verschlusskappe für
einen Behälter. Die Vorrichtung ist insbesondere zur
Durchführung des erfindungsgemässen Verfahrens ge-
eignet. Die Vorrichtung umfasst hierzu eine Transport-
einrichtung zum Transportieren der Verschlusskappe
entlang eines Transportweges, welcher eine Bearbei-
tungsstrecke umfasst, wobei in der Bearbeitungsstrecke
ein stationäres Schneidmesser mit einer sich entlang ei-
ner Schneidstrecke erstreckenden Schneidklinge zum
Erzeugen der Schnittgeometrie im Mantel der Ver-
schlusskappe vorhanden ist. Die Vorrichtung zeichnet
sich dadurch aus, dass die Transporteinrichtung einen
um eine Drehachse rotierenden Mitnehmer umfasst, wel-
cher mit einem an der Verschlusskappe ausgebildeten
Anschlag zum Eingriff bringbar und derart steuerbar ist,
dass der rotierende Mitnehmer bei einem Eintritt der Ver-
schlusskappe in die Bearbeitungsstrecke eine einer vor-
gebbaren Orientierung der Verschlusskappe um ihre Mit-
tenachse entsprechende Drehstellung aufweist.
[0049] Der rotierende Mitnehmer sowie der Anschlag
der Verschlusskappe sind bevorzugt derart ausgebildet,
dass sie auch bei exzentrischer Anordnung der Drehach-
se und der Mittenachse in jeder Drehstellung zum Eingriff
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gebracht werden können. Hierzu können der Mitnehmer
und der Anschlag in radialer Richtung bezüglich der
Drehachse bzw. der Mittenachse jeweils eine derartige
Ausdehnung aufweisen, dass die bei einer vollständigen
Umdrehung um die jeweilige Achse überstrichene Volu-
men von Mitnehmer und Anschlag im gesamten Winkel-
bereich der Umdrehung eine Überlappung aufweisen.
[0050] Die Vorrichtung umfasst mit Vorteil längs des
Transportweges vor der Bearbeitungsstrecke an diese
anschliessend eine Zuführstrecke zum Transport der
Verschlusskappe während des Zuführens. Je nach An-
forderung kann die Zuführstrecke eine Anlagefläche zum
Abrollen einer Aussenseite des Mantels der Verschluss-
kappe umfassen, so dass diese in eine kontrollierte Ro-
tation um ihre Mittenachse versetzbar ist. Diese Rotation
kann weitgehend unabhängig von der Drehbewegung
des rotierenden Mitnehmers sein.
[0051] Bevorzugt umfasst die erfindungsgemässe
Vorrichtung eine Steuervorrichtung, die dazu ausgebil-
det und konfiguriert ist, eine Drehbewegung des rotie-
renden Mitnehmers längs des Transportweges zu steu-
ern. Sofern der Mitnehmer fest an einem rotierenden
Stützdorn bzw. einem rotierenden Stützbereich des
Stützdorns angeordnet ist, ist die Steuervorrichtung ins-
besondere dazu ausgebildet und konfiguriert, eine Dreh-
bewegung des Stützdorns zu steuern. Die Steuervorrich-
tung ist mit Vorteil dazu ausgebildet und konfiguriert, so-
wohl eine Drehbewegung des rotierenden Mitnehmers
als auch eine Vorschubbewegung der Transporteinrich-
tung zu steuern, mit welcher die Verschlusskappe längs
des Transportweges gefördert wird. Die Steuervorrich-
tung kann hierzu z. B. eine mechanische oder eine elek-
tronische Kopplung zwischen Vorschub- und Drehbewe-
gung bereitstellen.
[0052] Die mechanische Kopplung kann beispielswei-
se erreicht werden, indem eine Achse einer drehbaren
Lagerung des rotierenden Mitnehmers mechanisch über
ein Getriebe mit der Vorschubbewegung der Transport-
einrichtung gekoppelt ist. Die Kopplung kann dabei ver-
änderlich sein, so dass im Zuge eines Durchlaufens des
Transportweges je nach Abschnitt und Erfordernis un-
terschiedliche Verhältnisse von Vorschub- und Drehbe-
wegung eingestellt werden können. Das Getriebe kann
dabei form- und/oder kraftschlüssig zusammenwirkende
Komponenten wie z. B. Zahnräder, Reibrollen, ringför-
mige Innenverzahnungen oder Zugmitteltriebe wie
Keil-/Zahnriemen oder Ketten etc. umfassen. Typischer-
weise ist das Getriebe derart ausgestaltet, dass eine
Zwangskopplung zwischen der Drehbewegung des Mit-
nehmers und dem Vorschub der Transporteinrichtung
besteht. Das Getriebe kann auch eine Kupplungsvorrich-
tung aufweisen, durch welche die Drehbewegung und
die Vorschubbewegung im Bedarfsfall, z. B. zur Wartung,
entkoppelt werden können.
[0053] Die elektronische Kopplung kann z. B. über eine
elektronische Steuerung erreicht werden, welche z. B.
über separate elektrische Antriebe die Vorschubbewe-
gung der Transporteinrichtung und die Drehbewegung

des Mitnehmers steuert. Hierzu können ein erster elek-
trischer Motor zum Antrieb einer Achse des rotierenden
Mitnehmers bzw. gegebenenfalls eines Stützdorns oder
eines Futters, an welchem der Mitnehmer angeordnet
ist, sowie ein zweiter elektrischen Motor für die Vorschub-
bewegung der Transporteinrichtung entlang des Trans-
portweges vorhanden sein. Als elektrische Motoren kön-
nen dabei z. B. Servomotoren, Schrittmotoren oder Li-
nearmotoren bzw. Kombinationen derselben zum Ein-
satz kommen, mit welchen die gewünschten Bewegun-
gen erreicht werden.
[0054] Die Vorrichtung kann je nach Bedarf zudem
auch einen oder mehrere Sensoren aufweisen, welche
mit der Steuervorrichtung verbunden sind und mit wel-
chen z. B. eine Drehposition der Achse des Stützdorns
und/oder eine Position der Transporteinrichtung über-
wacht bzw. gemessen werden kann. Die entsprechen-
den Messungen können von der Steuervorrichtung aus-
gewertet werden, womit eine laufende Anpassung der
von der Transporteinrichtung bereitgestellten Bewegun-
gen erfolgen kann. Es versteht sich, dass die Steuervor-
richtung als Steuerung oder als Regelung ausgebildet
sein kann.
[0055] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Steuervorrichtung dazu ausgebildet und konfiguriert, die
Drehbewegung des rotierenden Mitnehmers derart zu
steuern, dass eine Drehgeschwindigkeit während des
Zuführens einer Drehgeschwindigkeit im Bereich der Be-
arbeitungsstrecke entspricht.
[0056] In einer je nach Anforderung allenfalls ebenfalls
bevorzugten Ausführungsform ist die Steuervorrichtung
dazu ausgebildet und konfiguriert, die Drehbewegung
des rotierenden Mitnehmers derart zu steuern, dass eine
erste Drehgeschwindigkeit während des Zuführens hö-
her ist als eine zweite Drehgeschwindigkeit im Bereich
der Bearbeitungsstrecke. Dies hat den Vorteil, dass wäh-
rend des Zuführens sichergestellt werden kann, dass der
Mitnehmer aufgrund der höheren Drehgeschwindigkeit
zuverlässig mit dem Anschlag zum Eingriff gelangen
kann, während im Bereich der Bearbeitungsstrecke si-
chergestellt werden kann, dass der Eingriff aufgrund der
geringeren Drehgeschwindigkeit gelöst werden kann.
[0057] Bevorzugt ist die Steuervorrichtung dazu aus-
gebildet und konfiguriert, die Drehbewegung des rotie-
renden Mitnehmers und /oder der Verschlusskappe in
der Bearbeitungstrecke derart zu steuern, dass sich eine
Winkelgeschwindigkeit des rotierenden Mitnehmers um
seine Drehachse, insbesondere um maximal 10 %, von
einer Winkelgeschwindigkeit der Verschlusskappe um
ihre Mittenachse unterscheidet. Dabei ist insbesondere
die Winkelgeschwindigkeit des rotierenden Mitnehmers
kleiner, als die Winkelgeschwindigkeit der Verschluss-
kappe. Durch die geringere Winkelgeschwindigkeit des
Mitnehmers kann der Eingriff zwischen rotierendem Mit-
nehmer und Anschlag der Verschlusskappe gelöst wer-
den. Durch die Obergrenze kann verhindert werden,
dass der schneller rotierende Anschlag der Verschluss-
kappe, insbesondere während des Schneidvorgangs, an
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den langsamer rotierenden Mitnehmer herangeführt
wird, d.h. zu diesem aufholt bzw. diesen überholt. In der
Regel erfordert der Schneidvorgang nicht mehr als 1 bis
2 vollständige Umdrehungen der Verschlusskappe, so
dass mit der angegeben Obergrenze von maximal 10%
eine Kollision mit dem Mitnehmer mit ausreichender Zu-
verlässigkeit verhindert werden kann. Aufgrund der un-
terschiedlichen Winkelgeschwindigkeiten ist insbeson-
dere im Falle eines rotierenden Stützdorns eine Um-
fangsgeschwindigkeit am Umfang eines mitrotierenden
Stützbereichs geringer als eine Abwälzgeschwindigkeit
des Mantels. Die Abwälzgeschwindigkeit des Mantels
unterscheidet sich somit ebenfalls um maximal 10% von
der Umfangsgeschwindigkeit des Stützbereichs. Es
kann in diesem Fall daher zu einem Schlupf zwischen
dem Stützbereich und der Innenseite des Mantels kom-
men, auf welcher der Stützbereich abrollt.
[0058] In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst
die Vorrichtung in der Bearbeitungsstrecke zumindest
abschnittweise eine Anlagefläche als Steuerungsmittel
für eine Aussenseite des Mantels der Verschlusskappe,
auf welcher die Verschlusskappe, insbesondere schlupf-
frei, abrollbar ist. Durch das Abrollen auf der Anlageflä-
che führt die Verschlusskappe eine Rotation um ihre Mit-
tenachse aus, welche bevorzugt weitgehend unabhän-
gig von einer Rotation des Mitnehmers der Transportein-
richtung ist. Diese Rotation ist bevorzugt vollständig
durch die Anlagefläche und die Vorschubbewegung der
Transporteinrichtung bestimmt. Mit Vorteil weist die An-
lagefläche eine Oberflächenstruktur auf, welche derart
mit einer Aussenseite des Mantels zusammenwirkt, dass
ein Schlupf verhindert wird. Hierzu kann die die Anlage-
fläche beispielsweise eine dafür geeignete Oberflächen-
struktur aufweisen, welche eine Reibung zum Mantel er-
höht oder in welche komplementäre Oberflächenstruk-
turen des Mantels eingreifen können. Besonders vorteil-
haft weist die Anlagefläche eine Verzahnung mit senk-
recht zur Bearbeitungsstrecke verlaufenden Kerben auf,
welche mit einer Randrierung, insbesondere einer Riffe-
lung, des Mantels mit längs der Rotationsachse verlau-
fenden Kerben der Verschlusskappe zahnrad- bzw.
zahnstangenartig zusammenwirkt. Die Anlagefläche
kann sich nur bereichsweise oder über die gesamte Be-
arbeitungsstrecke erstrecken.
[0059] Bevorzugt ist die Anlagefläche in senkrechter
Richtung zur Drehachse des Mitnehmers derart ange-
ordnet, dass die Verschlusskappe aufgrund des Abrol-
lens auf der Anlagefläche mit ihrer Mittenachse gegen-
über der Drehachse des Mitnehmers bzw. gegebenen-
falls der Drehachse eines Stützdorns oder eines Stütz-
bereichs des Stützdorns, an welchem der Mitnehmer an-
geordnet ist, parallel versetzt wird. Mit anderen Worten
ist ein lateraler Abstand der Anlagefläche von der Bewe-
gungsbahn der Drehachse des Mitnehmers bevorzugt
kleiner als ein Aussenradius der Verschlusskappe.
[0060] In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst
die Bearbeitungsstrecke eine Vorlaufstrecke, welche in
Prozessrichtung vor der Schneidstrecke angeordnet ist

und sich vom Beginn der Bearbeitungsstrecke bis zum
Beginn der Schneidstrecke erstreckt. Mit Vorteil sind Mit-
tel vorhanden, mit welchen eine Rotation der Verschluss-
kappe um ihre Mittenachse in der Vorlaufstrecke
zwangssteuerbar ist, sodass eine Orientierung der Ro-
tationsposition der Verschlusskappe beim Eintritt in die
Schneidstrecke ausgehend von der Orientierung beim
Eintritt in die Bearbeitungsstrecke eindeutig bestimmt ist.
Ein derartiges Mittel kann z. B. von der oben genannten
Anlagefläche im Bearbeitungsbereich bereitgestellt wer-
den, auf welcher die Verschlusskappe schlupffrei abrollt.
In der Vorlaufstrecke kann z. B. eine laterale Position der
Verschlusskappe, d.h. eine Position senkrecht zur Mit-
tenachse gegenüber der Drehachse des rotierenden Mit-
nehmers angepasst werden.
[0061] In einer je nach Anforderung möglicherweise
ebenfalls bevorzugten Ausführungsform erstreckt sich
die Schneidklinge des Schneidmessers über die gesam-
te Bearbeitungsstrecke und die Schneidstrecke ent-
spricht der Bearbeitungsstrecke. Der Eintritt in die Bear-
beitungsstrecke entspricht in diesem Fall einem ersten
Kontaktpunkt des Mantels der Verschlusskappe mit der
Schneidklinge.
[0062] Der rotierende Mitnehmer ist bevorzugt an ei-
nem Stützdorn der Transporteinrichtung angeordnet,
welcher zumindest einen um eine, insbesondere senk-
recht zur Schneidstrecke orientierte, Drehachse drehba-
ren, insbesondere weitgehend kreiszylindrischen, Stütz-
bereich zur Stützung des Mantels der Verschlusskappe
aufweist. Der Stützbereich kann dabei bezüglich des
restlichen Stützdorns drehbar gelagert sein oder fest mit
dem Stützdorn verbunden sein, wobei in diesem Fall der
gesamte Stützdorn drehbar gelagert ist. Der rotierende
Mitnehmer kann dabei fest am Stützbereich oder fest am
rotierenden Stützdorn angeordnet sein, sodass der Mit-
nehmer zusammen mit dem Stützbereich oder mit dem
gesamten Stützbereich rotierbar ist. Alternativ kann der
rotierende Mitnehmer aber auch unabhängig vom Stütz-
dorn bzw. dem Stützbereich rotierbar am Stützdorn an-
geordnet und z. B. an diesem rotierbar gelagert sein. Die
Drehachse des Mitnehmers ist bevorzugt konzentrisch
zu einer Längsachse des Stützdorns angeordnet.
[0063] Der Stützbereich ist derart angeordnet, dass er
den Mantel der Verschlusskappe, insbesondere wäh-
rend des Abwälzens auf der Schneidklinge, von einer
Innenseite her stützen und an die Schneidklinge heran-
führen kann, wobei er während des Schneidvorgangs
der Schneidklinge gegenüberliegt. Der Stützbereich
stützt den Mantel dabei insbesondere in einem momen-
tanen Schneidbereich, in welchem die Schneidklinge in
den Mantel eindringt. Mit Vorteil rollt der Stützbereich auf
der Innenseite des Mantels ab. Bevorzugt ist der Stütz-
bereich bzw. der gesamte Stützdorn hierzu angetrieben
drehbar. Grundsätzlich ist aber nicht ausgeschlossen,
dass der Stützbereich auch antriebslos drehbar ausge-
bildet sein kann. In letzterem Fall ist der rotierende Mit-
nehmer unabhängig vom Stützbereich rotierbar.
[0064] Besonders vorteilhaft ist der rotierende Mitneh-
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mer an einer axialen Stirnseite des Stützdorns angeord-
net. Damit kann der rotierende Mitnehmer besonders ein-
fach mit einem auf einer Bodeninnenseite der Ver-
schlusskappe ausgebildeten Anschlag in Eingriff ge-
bracht werden.
[0065] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Transporteinrichtung als Drehtisch ausgebildet, wobei
mehrere rotierende Mitnehmer, insbesondere mehrere
Stützdorne, an welchen jeweils ein Mitnehmer angeord-
net ist, entlang eines Umfangs des Drehtisches ange-
ordnet sind, und wobei sich die Bearbeitungsstrecke, ins-
besondere die Schneidstrecke, und vorzugsweise gege-
benenfalls auch die Zuführstrecke, dem Umfang des
Drehtisches entlang erstreckt.
[0066] Der Drehtisch kann selbst oder als separaten,
z. B. feststehenden, Teil eine Unterstützung oder Füh-
rung für die Verschlusskappe umfassen, welche diese
längs des Transportweges unterstützt bzw. führt. Eine
Unterstützungsfläche ist dabei zumindest im Bereich der
Bearbeitungsstrecke, insbesondere der Schneidstrecke,
bevorzugt parallel zur Transportebene angeordnet.
[0067] Eine Drehachse des Drehtisches ist bevorzugt
parallel zu den Drehachsen der Mitnehmer bzw. gege-
benenfalls der Stützdorne angeordnet, wobei die Mitneh-
mer bzw. Stützdorne bei Drehung des Drehtisches an
der dem Schneidmesser vorbeibewegt werden. Der
Drehtisch kann z. B. zwei weitgehend parallel voneinan-
der beabstandete und senkrecht zur Drehachse ange-
ordnete Tragstrukturen aufweisen, an welchen Achsen
der Mitnehmer bzw. der Stützdorne direkt oder indirekt
drehbar gelagert sein können. Der Drehtisch kann aber
auch derart ausgebildet sein, dass die Achsen der Mit-
nehmer und gegebenenfalls der Stützdorne nur einseitig
am Drehtisch gelagert sind.
[0068] Es versteht sich jedoch, dass kein Drehtisch
vorhanden zu sein braucht und der Transportweg auch
linear sein kann, d.h. die Transportvorrichtung derart
ausgebildet sein kann, dass sie die Verschlusskappe auf
einem geradlinigen Pfad transportiert.
[0069] Aus der nachfolgenden Detailbeschreibung
und der Gesamtheit der Patentansprüche ergeben sich
weitere vorteilhafte Ausführungsformen und Merkmals-
kombinationen der Erfindung.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0070] Die zur Erläuterung des Ausführungsbeispiels
verwendeten Zeichnungen zeigen schematisch:

Fig. 1 Eine erfindungsgemässe Vorrichtung mit ei-
ner Transporteinrichtung, die eine Ver-
schlusskappe längs einer Schneidstrecke
transportiert;

Fig. 2 eine Seitenansicht eines Stützdorns der
Transporteinrichtung vor einem Erfassen der
Verschlusskappe;

Fig. 3 eine Seitenansicht des Stützdorns der Trans-
porteinrichtung kurz vor dem Erfassen der
Verschlusskappe;

Fig. 4 eine Seitenansicht des Stützdorns der Trans-
porteinrichtung beim Erfassen der Ver-
schlusskappe;

Fig. 5 eine Schnittansicht in einer Schnittebene, wel-
che parallel zu einer Transportebene liegt und
durch einen Mitnehmer und einen Anschlag
geht;

Fig. 6 eine analoge Schnittansicht wie in Fig. 5 in
einer späteren Verfahrensposition, in welcher
der Mitnehmer und der Anschlag zum Eingriff
gelangen;

Fig. 7 eine analoge Schnittansicht wie in Fig. 6 in
einer späteren Verfahrensposition kurz vor ei-
nem Eintritt der Verschlusskappe in eine Be-
arbeitungsstrecke;

Fig. 8 eine analoge Schnittansicht wie in Fig. 7 in
einer späteren Verfahrensposition beim Ein-
tritt der Verschlusskappe in die Bearbeitungs-
strecke;

Fig. 9 eine analoge Schnittansicht wie in Fig. 8 in
einer späteren Verfahrensposition kurz nach
dem Eintritt der Verschlusskappe in die Bear-
beitungsstrecke;

Fig. 10 eine analoge Schnittansicht wie in Fig. 9 in
einer späteren Verfahrensposition beim Ein-
tritt der Verschlusskappe in die Schneidstre-
cke;

Fig. 11 eine analoge Schnittansicht wie in Fig. 10 in
einer späteren Verfahrensposition während
eines Schneidvorgangs in der Schneidstre-
cke.

[0071] Grundsätzlich sind in den Figuren gleiche Teile
mit gleichen Bezugszeichen versehen.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0072] Figur 1 zeigt eine schematische Ansicht einer
erfindungsgemässen Vorrichtung 1 mit einer Transport-
einrichtung 2, die eine Verschlusskappe 3 längs einer
Schneidstrecke S transportiert. Figur 1 zeigt nur gewisse
Elemente der Vorrichtung 1, wobei weitere Elemente zur
besseren Übersichtlichkeit ausgeblendet sind.
[0073] Die Transporteinrichtung 2 umfasst einen Dreh-
tisch 4 (gestrichelt dargestellt) und einen Stützdorn 5.
Der Stützdorn 5 ist um seine Längsachse B an dem Dreh-
tisch 4 drehbar gelagert. Der Drehtisch 4 ist nur schema-
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tisch angedeutet und kann ein oder mehrere Tragestruk-
turen umfassen, an welchen der Stützdorn 5 an einem
oder mehreren Gegenlagern 4.1 bezüglich des Drehti-
sches 4 drehbar um die Drehachse B gelagert ist. Der
Stützdorn 5 kann aber auch z. B. ein Gehäuse aufweisen,
in welchem die drehbare Lagerung ausgebildet ist und
welches fest am Drehtisch 4 verankert ist.
[0074] Der Drehtisch 4 ist um eine Drehachse C dreh-
bar an einer feststehenden Haltestruktur (nicht gezeigt)
der Vorrichtung 1 gelagert. Eine Drehbewegung r des
Drehtisches 4 um die Drehachse C definiert eine Vor-
schubbewegung V des Stützdorns 5 der Transportein-
richtung 2 längs des Transportweges T. Bei der Ausfüh-
rungsform der Vorrichtung 1 mit Drehtisch 4 ist der Trans-
portweg T kreisbogensegmentförmig. Es versteht sich,
dass längs des Umfangs mehrere Stützdorne 5 am Dreh-
tisch 4 drehbar gelagert angeordnet sein können, welche
gleichzeitig längs des Transportweges T bewegt werden
und nacheinander eine Bearbeitungsstrecke W mit einer
Schneidstrecke S passieren.
[0075] An einem koaxial mit der Drehachse B ange-
ordneten Achskörper 5.6 des Stützdorns 5 ist koaxial mit
der Drehachse B ein Zahnrad 5.7 fest angeordnet. Das
Zahnrad 5.7 rollt an einer Innenverzahnung 15.1 eines
bezüglich des Drehtisches 4 feststehenden Rings 15 ab.
Auf diese Weise wird auf einfache Weise eine Steuerung
der Drehbewegung R des Stützdorns 5 mit dem durch
die Drehbewegung r des Drehtisches 4 gegebenen Vor-
schub V erreicht. Die Drehbewegungen R und r weisen
dabei einen entgegengesetzten Drehsinn auf. Bei geeig-
neter Ausbildung der Verzahnung kann die Steuerung
derart gewählt werden, dass der Stützdorn 5, insbeson-
dere ein daran ausgebildeter Mitnehmer 8 (siehe unten)
beim Eintritt der Verschlusskappe 3 in die Schneidstre-
cke S eine vorgebbare Orientierung aufweist. Die Ver-
zahnungen des Zahnrads 5.7 und die Innenverzahnung
15.1 des Rings 15 sind so gewählt, dass sich nach einer
vollständigen Umdrehung des Drehtischs wieder diesel-
be Orientierung des Mitnehmers 8 ergibt. Das Zahnrad
5.7 zusammen mit dem Ring 15 bilden somit Teile einer
einfach auszubildenden Steuerungsvorrichtung der Vor-
richtung 1. Bei mehreren Stützdornen 5 können die Zahn-
räder 5.7 aller Stützdorne 5 auf demselben Ring 15 ab-
rollen, so dass dieser die Drehbewegungen R der Stütz-
dorne 5 um die jeweiligen Drehachsen B koppelt. Allfäl-
lige Antriebe, welche den Drehtisch 4 antreiben, sind
nicht dargestellt.
[0076] In der Darstellung der Fig. 1 befindet sich der
Stützdorn 5 im Bereich der Schneidstrecke S, welche
einen Abschnitt des Transportweges T bildet. Der Stütz-
dorn 5 greift mit einem Stützbereich 5.1 in einen Innen-
raum der Verschlusskappe 3 ein und transportiert diese
längs der Schneidstrecke S. In der Schneidstrecke S ist
ein Schneidmesser 6 mit einer Schneidklinge 6.1 ange-
ordnet. Die Schneidklinge 6.1 ist dem Transportweg T
angepasst gekrümmt ausgebildet und ragt zumindest
teilweise in den Transportweg T der Verschlusskappe 3
hinein. Die Verschlusskappe 3 wird im Zuge des Trans-

ports längs der Schneidstrecke S mit einem Mantel 3.1
auf der Schneidklinge 6.1 derart abgewälzt, dass die
Schneidklinge 6.1 einen Schnitt im Mantel 3.1 erzeugt.
Der Stützbereich 5.1 stützt den Mantel 3.1 der Ver-
schlusskappe 3 von innen her und führt diesen gegen
die Schneidklinge 6.1. Die Drehachse B des Stützdorns
5 ist bezüglich einer Mittenachse A der Verschlusskappe
3 in Richtung senkrecht zur Schneidstrecke S versetzt
geführt. Eine Unterlage, auf welcher die Verschlusskap-
pen 3 gleiten, definiert eine Transportebene E. Die Dreh-
achse B sowie die Mittenachse A stehen senkrecht auf
der Transportebene E.
[0077] Figuren 2 bis 11 zeigen einen Ablauf eines er-
findungsgemässen Verfahrens zunächst in Seitenan-
sichten mit teilweisen Schnittansichten (Fig. 2 bis 4) und
nachfolgend in einem Querschnitt senkrecht zur Mitten-
achse A der Verschlusskappe 3 (Fig. 5 bis 11). In den
Figuren 5 bis 11 sind nicht relevante Merkmale des Stütz-
dorns 5 zur besseren Übersichtlichkeit ausgeblendet.
[0078] Figur 2 zeigt eine schematische Seitenansicht
des Stützdorns 5 der Transporteinrichtung 2 vor einem
Erfassen der Verschlusskappe 3. Der Stützdorn 5 wird
in einer Vorschubbewegung V bewegt und rotiert mit ei-
ner Drehbewegung R um seine Längsachse B. Die Ver-
schlusskappe 3 wird im dargestellten Fall mit einer Vor-
schubbewegung v bereitgestellt, welche an die Vor-
schubbewegung V des Stützdorns 5 angeglichen ist. Auf
diese Weise muss die Transporteinrichtung 2 zum Er-
fassen der Verschlusskappe 3 nicht abgebremst werden,
was für eine zeitsparende und effiziente Verarbeitung
vorteilhaft ist. Die Verschlusskappe 3 wird derart bereit-
gestellt, dass die Längsachse B des Stützdorns 5, welche
auch seiner Drehachse B entspricht, weitgehend koaxial
mit der Mittenachse A der Verschlusskappe 3 angeord-
net ist.
[0079] Die Verschlusskappe 3 gleitet dabei auf einer
Transportunterlage 7, welche vorliegend auch die Trans-
portebene E definiert. Die Längsachse B des Stützdorns
5 steht senkrecht auf der Transportunterlage 7 bzw. der
Transportebene E. Weitere allenfalls vorhandene Füh-
rungsmittel, z. B. mit dem Drehtisch mitbewegte Aufnah-
men, welche die Verschlusskappe 3 in Richtung der Vor-
schubbewegung v führen, sind nicht dargestellt.
[0080] Der Stützbereich 5.1 des Stützdorns 5 wird von
einer weitgehend kreiszylindrisch ausgebildeten Mantel-
fläche des Stützdorns 5 gebildet. Vorliegend weist der
Stützbereich 5.1 zwei ganz oder teilweise umlaufende
Nuten 5.2 auf, welche zum Eingriff durch die Schneid-
klinge 6.1 des Schneidmessers 6 bzw. einer weiteren,
nicht dargestellten Schneidklinge des Schneidmesser 6,
während des Schneidvorgangs vorgesehen sind.
[0081] An einer Stirnseite 5.3 in einem der Verschluss-
kappe 3 zugewandten Endbereich in Richtung der
Längsachse B weist der Stützdorn 5 einen Stutzen 5.4
auf, an welchem ein Mitnehmer 8 ausgebildet ist. Der
Sutzen 5.4 kann gefedert gelagert sein. Der Mitnehmer
8 erstreckt sich ausgehend vom Stutzen 5.4 in einer Rich-
tung senkrecht zur Längsachse B nach aussen (siehe
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hierzu Fig. 5 - 11). In der Längsrichtung B schliesst der
Mitnehmer 8 mit einer Stirnseite 5.5 des Stutzens 5.4 ab.
Die Stirnseite 5.5 bezeichnet ein äusserstes Ende des
Stützdorns 5.
[0082] An einem Innenboden 3.3. der Verschlusskap-
pe 3 ist ein Anschlag 9 ausgebildet. Der Anschlag 9 ist
als einfacher Nocken ausgebildet und erstreckt sich ex-
zentrisch in radialer Richtung bezüglich der Mittenachse
A der Verschlusskappe 3. Insbesondere erstreckt sich
der Anschlag 9 derart exzentrisch, dass bei im Wesent-
lichen konzentrischer Anordnung des Stützdorns 5 und
der Verschlusskappe 3 einerseits der Stützdorn 5 mit der
Stirnfläche 5.5 des Stutzens 5.4 auf den Innenboden 3.3.
abgesenkt werden kann, ohne vom Anschlag 9 behindert
zu werden. Andererseits ist der Anschlag 9 derart ange-
ordnet, dass der Mitnehmer 8 ihn bei einer relativen Ro-
tation des Stützdorns 5 und der Verschlusskappe 3 um
die Mittenachse A bzw. die Längsachse B erfassen kann.
[0083] Der Stützdorn 5 befindet sich in der Darstellung
der Fig. 2 in einer Absenkbewegung F in Längsrichtung
B zur Verschlusskappe 3 hin, um diese durch Einbringen
des Endbereichs des Stützdorns 5 in einen Innenraum
3.2 der Verschlusskappe 3 zu erfassen. (Alternativ kann
natürlich auch die Verschlusskappe 3 auf den Stützdorn
5 hin nach oben geführt werden, oder beide Elemente
bewegen sich aufeinander zu.)
[0084] Figur 3 zeigt eine schematische Seitenansicht
des Stützdorns 5 der Transporteinrichtung 2 kurz vor ei-
nem Erfassen der Verschlusskappe 3. Die Darstellung
der Fig. 3 betrifft eine etwas spätere Verfahrensposition
als die Darstellung der Fig. 2, in welcher der Stützdorn
5 weiter in Richtung F zur Verschlusskappe 3 hin abge-
senkt wurde und kurz vor dem Einbringen in den Innen-
raum 3.2 der Verschlusskappe 3 steht. Figur 4 zeigt eine
schematische Seitenansicht des Stützdorns 5 der Trans-
porteinrichtung 2 beim Erfassen der Verschlusskappe 3.
Der Stützdorn 5 ist vollständig mit der Stirnseite 5.5 des
Stutzens 5.4 auf den Innenboden 3.3 der Verschlusskap-
pe 3 abgesenkt. Der Mitnehmer 8 sowie der Anschlag 9
sind in dieser Stellung in eine Parallelebene zur Trans-
portebene E angeordnet, wurden aber noch nicht zum
Eingriff gebracht. Die Verschlusskappe 3 befindet sich
nun auf einer Zuführstrecke Z des Transportweges T,
verlaufend entlang der Bahn 10.
[0085] Der Stützbereich 5.1 des Stützdorns 5 ist in die-
ser Position radial innerhalb eines Mantelbereichs 3.4
des Mantels 3.1 der Verschlusskappe 3 angeordnet, in
welchem im weiteren Verfahren der Schnitt bzw. eine
Schnittgeometrie erzeugt werden soll.
[0086] Figur 5 zeigt eine Schnittansicht in einer Schnit-
tebene, welche parallel zur Transportebene E liegt und
durch den Mitnehmer 8 sowie den Anschlag 9 geht. Eine
Blickrichtung ist auf die Transportunterlage 7 gerichtet.
Die Verfahrensposition der Fig. 5 entspricht der Verfah-
rensposition der Fig. 4 nach dem Erfassen der Ver-
schlusskappe 3 durch den Stützdorn 5 der Transportein-
richtung 2. Gestrichelt angedeutet ist der Beginn der Zu-
führstrecke Z, auf welcher die Verschlusskappe 3 einem

Bearbeitungsbereich W zugeführt wird. Im vorliegenden
Sinne kann ein Anfang der Zuführstrecke Z durch das
Erfassen der Verschlusskappe vom Stützdorn 5 definiert
werden.
[0087] In der Schnittansicht der Fig. 5 ist erkennbar,
dass der Mantel 3.1 der Verschlusskappe 3 an einer Man-
telaussenseite 3.5 parallel zur Mittenachse A verlaufen-
de Kerben 3.6 aufweist, welche einen zahnradartigen
Querschnitt ergeben. Die Kerben 3.6 erstrecken sich
über eine gewisse Höhe in Richtung von A der Ver-
schlusskappe 3 und bilden eine Randrierung bzw. Riffe-
lung.
[0088] Der Mitnehmer 8 ist gegenüber einer bezüglich
B radialen Richtung etwas geneigt, um eine bessere An-
lage an den bezüglich A radial ausgerichteten Anschlag
9 bei einem späteren Eingriff von Mitnehmer 8 und An-
schlag 9 sicherzustellen.
[0089] Der Stützdorn 5 führt eine Drehbewegung R
aus. Die von der Transporteinrichtung 2 transportierte
Verschlusskappe 3 hat anfänglich keine definierte Rota-
tionsbewegung um ihre Mittenachse A. Aufgrund der Zu-
führung kann sich eine ungeordnete Rotation ergeben.
Der Mitnehmer 8 des Stützdorns 5 soll aufgrund der
Drehbewegung R mit dem Anschlag 9 derVerschluss-
kappe 3 in Eingriff gelangen. Um zu verhindern, dass der
Anschlag 9 aufgrund einer anfänglichen Rotationsbewe-
gung der Verschlusskappe 3 dem Mitnehmer 8 voraus-
eilt, was eine sichere Kontaktierung verunmöglichen
würde, kann die ursprüngliche Drehbewegung der Ver-
schlusskappe 3 gehemmt werden, z. B. durch Reib-
schluss zwischen der Mantelaussenseite 3 der Ver-
schlusskappe 3 mit federnden Elementen, z. B. der Kap-
penaufnahme, und/oder mittels eines Vakuumsystems
im Drehtisch.
[0090] Figur 6 zeigt eine analoge Schnittansicht wie
Fig. 5 in einer späteren Verfahrensposition, in welcher
der Mitnehmer 8 und der Anschlag 9 zum Eingriff gelangt
sind.
[0091] Die Transporteinrichtung 2 hat die Verschluss-
kappe 3 weiter längs des Transportwegs T längs der Zu-
führstrecke Z transportiert. Aussenseitig ist längs des
Transportweges T in diesem Abschnitt der Zuführstrecke
Z eine Anlagefläche 11 ausgebildet, welche die Ver-
schlusskappe 3 während des Transports führt. Die An-
lagefläche 11 ist dabei derart angeordnet, dass die
Längsachse B des Stützdorns 5 und die Mittenachse A
der Verschlusskappe 3 im Wesentlichen konzentrisch
angeordnet bleiben. Die Anlagefläche 11 weist hierzu
typischerweise einen Abstand von der Bewegungsbahn
der Längsachse B des Stützdorns 5 auf, welcher einem
halben Aussendurchmesser der Mantelaussenseite 3.5
entspricht.
[0092] Aufgrund des Eingriffs zwischen dem Mitneh-
mer 8 und dem Anschlag 9 führt die Verschlusskappe
nun eine Drehbewegung D aus, welche der Drehbewe-
gung R des Stützdorns 5 entspricht. Das heisst, dass bei
gleichbleibender Vorschubbewegung V die äussere
Mantelfläche 3.5 derVerschlusskappe 3 mit Schlupf auf
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der Anlagefläche 11 abrollt, d.h. auch gleitet.
[0093] Figur 7 zeigt eine analoge Schnittansicht wie
Fig. 6 in einer späteren Verfahrensposition kurz vor dem
Eintritt der Verschlusskappe 3 in die Bearbeitungsstre-
cke W.
[0094] Die Rotation D der Verschlusskappe 3 ist in die-
ser Verfahrensposition weiterhin durch die Drehbewe-
gung R des Stützdorns 5 bestimmt, welche durch den
Eingriff des Mitnehmers 8 mit dem Anschlag 9 auf die
Verschlusskappe 3 übertragen wird. Die Anlagefläche
11 weist zum Übergang zur Bearbeitungsfläche hin eine
Rampe 12 auf, welche sich ausgehend von dem vorhe-
rigen Verlauf der Anlagefläche 11 zum Transportweg T
hin krümmt. Die Rampe 12 führt die Verschlusskappe 3
in eine Richtung X weitgehend senkrecht zum Verlauf
des Transportwegs T und verschiebt diese bezüglich der
Bewegungsbahn des Stützdorns 5. Die Verschlusskap-
pe 3 wird dabei insbesondere so weit verschoben, dass
sie beim späteren Eintritt in die Bearbeitungsstrecke W
mit einer bei der Anlagefläche 11 angeordneten Mante-
linnenseite am Stützbereich 5.1 des Stützdorns 5 anliegt
(nicht gezeigt) und die Rotationsymmetrieachse A einen
Versatz Y bezüglich der Längsachse B des Stützdorns
5 aufweist. Die Verschlusskappe 3 wird somit relativ zum
Stützdorn 5 lateral verschoben, so dass die Mittenachse
A der Verschlusskappe 3 bezüglich der Längsachse B
des Stützdorns 5 exzentrisch angeordnet ist.
[0095] Der Mitnehmer 8 und der Anschlag 9 sind dabei
in radialer Richtung derart dimensioniert, dass durch die
exzentrische Verschiebung der Eingriff bestehen bleibt.
[0096] Figur 8 zeigt eine analoge Schnittansicht wie
Fig. 7 in einer späteren Verfahrensposition beim Eintritt
der Verschlusskappe 3 in die Bearbeitungsstrecke W.
[0097] Die Bearbeitungsstrecke W weist eine Anlage-
fläche 13 auf, welche gegenüber der Anlagefläche 11
der Zuführstrecke Z zum Transportweg T versetzt ist. Die
Rampe 12 der Zuführstrecke Z am Übergang zur Bear-
beitungsstrecke ermöglicht einen kontinuierlichen Über-
gang. Beim Eintritt in die Bearbeitungsstrecke W weist
die Rotationsymmetrieachse A der Verschlusskappe 3
somit einen Versatz in Richtung gegenüber der Längs-
achse B des Stützdorns 5 auf, welcher der durch die
Rampe 12 bewirkten Verschiebung entspricht. Die An-
lagefläche 13 verläuft in konstantem Abstand entlang
dem Transportweg T, so dass der Versatz Y erhalten
bleibt.
[0098] Die Anlagefläche 13 weist eine Verzahnung 14
mit Zähnen 14.1 auf, welche sich senkrecht zur Trans-
portebene E, d.h. parallel zur Mittenachse A der Ver-
schlusskappe 3 sowie parallel zur Längsachse B des
Stützdorns 5 erstrecken. Die Verzahnung 14 ist derart
ausgebildet, dass die Zähne 14.1 in die Kerben 3.6 der
Mantelaussenseite 3.5 der Verschlusskappe 3 eingreifen
können. Beim Eintritt in die Bearbeitungsstrecke W kom-
men die Zähne 14.1 mit den Kerben 3.6 zum Eingriff,
womit die Verschlusskappe 3 mit ihrem Mantelaussen-
seite 3.5 auf der Anlagefläche 13 abrollt. Aufgrund der
Verzahnung 14 und indem der Mantel 3.1 der Ver-

schlusskappe 3 aufgrund des Versatzes Y vom Stützbe-
reich 5.1 gegen die Anlagefläche 13 geführt ist, entsteht
somit eine zwangsmässige Steuerung einer Rotation D’
der Verschlusskappe 3 in Abhängigkeit der Vorschubbe-
wegung V. Die Drehgeschwindigkeit der Rotation D’ der
Verschlusskappe 3 in der Bearbeitungsstrecke W ist
grösser als die Drehgeschwindigkeit der Drehbewegung
R des Stützdorns 5 (siehe Fig. 9).
[0099] Beim Eintritt der Verschlusskappe 3 in die Be-
arbeitungsstrecke W weist der Stützdorn 5 und damit der
daran angeordnet Mitnehmer 8 eine vorgegebene Dreh-
stellung M auf. Da sich beim Eintritt in die Bearbeitungs-
strecke W der Mitnehmer 8 und der Anschlag 9 im Eingriff
befinden, weist die Verschlusskappe 3 eine über die
Drehstellung des Stützdorns 5 vorgebbare Orientierung
ihrer Rotationsposition auf. Durch entsprechende Steu-
erung der Drehbewegung des Stützdorns 5 kann somit
eine gewünschte Drehstellung der Verschlusskappe 3
eingestellt werden. Da die Verschlusskappe 3 im weite-
ren Verfahrensverlauf in der Bearbeitungstrecke W
zwangsmässig auf der Anlagefläche 13 abrollt, ist eine
Rotationsposition der Verschlusskappe 3 um ihre Mitten-
achse A in der Bearbeitungsstrecke W in jeder Verfah-
rensposition eindeutig bestimmt.
[0100] In der Bearbeitungsstrecke W ist nach einer
Vorlaufstrecke P in der Schneidstrecke S die Schneid-
klinge 6.1 des Schneidmessers 6 angeordnet und ragt
in Richtung des Transportweges T über die Anlagefläche
13 hinaus. Die Vorlaufstrecke P und die Schneidstrecke
S bilden dabei Teilabschnitte der Bearbeitungsstrecke
W.
[0101] Figur 9 zeigt eine analoge Schnittansicht wie
Fig. 8 in einer späteren Verfahrensposition kurz nach
dem Eintritt der Verschlusskappe 3 in die Bearbeitungs-
strecke W.
[0102] Im Bearbeitungsbereich ist die Rotation D’ der
Verschlusskappe 3 zwangsmässig über die Anlageflä-
che 13 gesteuert. Die Drehgeschwindigkeit der Rotation
D’ der Verschlusskappe 3 in der Bearbeitungsstrecke W
ist grösser als die Drehgeschwindigkeit der Drehbewe-
gung R des Stützdorns 5 und damit des Mitnehmers 8.
Aufgrund des Unterschieds in den Drehgeschwindigkei-
ten rotiert der Anschlag 9 schneller um die Mittenachse
A der Verschlusskappe 3 als der Mitnehmer 8 um die
Drehachse B. Der Anschlag 9 hebt sich daher von dem
Mitnehmer 8 ab, womit der Eingriff des Mitnehmers 8 mit
dem Anschlag 9 gelöst wird.
[0103] Figur 10 zeigt eine analoge Schnittansicht wie
Fig. 9 in einer späteren Verfahrensposition beim Eintritt
der Verschlusskappe 3 in die Schneidstrecke S.
[0104] Der Eintritt der Verschlusskappe 3 in die
Schneidstrecke S entspricht einem ersten Kontaktpunkt
des Mantels 3.1 der Verschlusskappe 3 mit der Schneid-
klinge 6.1 des Schneidmessers 6. Da die Schneidklinge
6.1 in Richtung des Transportweges T über die Anlage-
fläche 13 hinausragt, kann sie in den Mantel 3.1 eindrin-
gen und den Schnitt einbringen. Innenseitig ist der Mantel
3.1 dabei von dem Stützbereich 5.1 des Stützdorns 5
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unterstützt, welcher der Schneidklinge 6.1 gegenüber-
liegend angeordnet ist. Die Schneidklinge 6.1 kann dabei
den Mantel 3.1 durchdringen und in die im Stützbereich
5.1 angeordneten Nuten 5.2 ragen.
[0105] Da die Verschlusskappe 3 im Bereich der Vor-
laufstrecke P zwangsmässig auf der Anlagefläche 13 ab-
rollt, ist eine Rotationsposition der Verschlusskappe 3
um ihre Mittenachse A beim Eintritt in die Schneidstrecke
S eindeutig bestimmt. Der erste Kontaktpunkt des Man-
tels 3.1 mit der Schneidklinge 6.1 ist somit ebenfalls ein-
deutig bestimmt, womit der Schnitt bzw. die Schnittgeo-
metrie in einer eindeutig vorgebbaren Orientierung in die
Verschlusskappe 3 eingebracht werden kann.
[0106] Aufgrund des Unterschieds in den Drehge-
schwindigkeiten der Verschlusskappe 3 und des Stütz-
dorns 5 entfernt sich der Anschlag 9 mit der Rotation D’
weiter vom Mitnehmer 8, welcher mit der Drehbewegung
R rotiert.
[0107] Figur 11 zeigt eine analoge Schnittansicht wie
Fig. 10 in einer späteren Verfahrensposition während des
Schneidvorgangs in der Schneidstrecke S.
[0108] Im Zuge des Schneidvorgangs wird der Mantel
3.1 der Verschlusskappe 3 auf der Schneidklinge 6.1 ab-
gewälzt. Die Rotation D’ der Verschlusskappe 3 um ihre
Mittenachse A ist dabei in der gesamten Bearbeitungs-
strecke W durch die Verzahnung 14 der Anlagefläche 13
eindeutig bestimmt. Auf diese Weise kann der gesamte
Schnitt mit hoher Genauigkeit und in einer vorgebbaren
Orientierung der Verschlusskappe 3 in diese eingebracht
werden.
[0109] Aufgrund der Drehbewegungen der Ver-
schlusskappe 3 und des Mitnehmers 8 um unterschied-
liche, zueinander versetzte Drehachsen A bzw. B kann
sich der Mitnehmer 8 in Stadien der Rotation wieder an
den Anschlag 9 annähern. Es ist daher angezeigt, einen
Unterschied der Drehgeschwindigkeiten der Rotation D’
und der Drehbewegung R genügend gross zu wählen,
dass es in der Bearbeitungsstrecke W nicht zu einer un-
gewünschten Kollision des Mitnehmers 8 mit dem An-
schlag 9 kommt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen einer in Umfangrichtung
verlaufenden Schnittgeometrie in einem Mantel ei-
ner Verschlusskappe für einen Behälter, umfassend
folgende Schritte:

a) Bereitstellen der Verschlusskappe;
b) Transportieren der Verschlusskappe mit ei-
ner Transporteinrichtung längs eines Transport-
weges, wobei
c) die Verschlusskappe einer Bearbeitungsstre-
cke des Transportweges zugeführt wird, in wel-
cher Bearbeitungsstrecke ein stationäres
Schneidmesser mit einer sich entlang einer
Schneidstrecke erstreckenden Schneidklinge

angeordnet ist, und
d) ein Schneidvorgang in der Bearbeitungsstre-
cke durch Abwälzen des Mantels auf der
Schneidklinge des stationären Schneidmessers
zum Erzeugen der Schnittgeometrie durchge-
führt wird;

dadurch gekennzeichnet, dass
das Zuführen der Verschlusskappe zur Bearbei-
tungsstrecke mit einer vorgebbaren Orientierung ei-
ner Rotationsposition bezüglich einer Mittenachse
der Verschlusskappe erfolgt, indem ein um eine
Drehachse rotierender Mitnehmer der Transportein-
richtung mit einem Anschlag derVerschlusskappe
zum Eingriff gebracht wird und eine Bewegung des
rotierenden Mitnehmers derart gesteuert ist, dass
der Mitnehmer bei einem Eintritt der Verschlusskap-
pe in die Bearbeitungsstrecke eine der vorgebbaren
Orientierung der Verschlusskappe entsprechende
Drehstellung aufweist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Drehbewegung des rotierenden
Mitnehmers um seine Drehachse derart gesteuert
ist, dass der rotierende Mitnehmer und der Anschlag
der Verschlusskappe im Rahmen einer vollständi-
gen relativen Umdrehung zwischen Verschlusskap-
pe und Mitnehmer während des Zuführens zwingend
zum Eingriff kommen und insbesondere dieser Ein-
griff bei weiterer Rotation des rotierenden Mitneh-
mers zumindest bis zum Eintritt in die Bearbeitungs-
strecke beibehalten wird.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Drehbewegung
des rotierenden Mitnehmers um seine Drehachse
derart gesteuert ist, dass eine Drehgeschwindigkeit
während des Zuführens einer Drehgeschwindigkeit
im Bereich der Bearbeitungsstrecke entspricht,
oder, dass eine erste Drehgeschwindigkeit während
des Zuführens höher ist als eine zweite Drehge-
schwindigkeit im Bereich der Bearbeitungsstrecke,
insbesondere während des Abwälzens im Schneid-
vorgang.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Rotation der
Verschlusskappe um ihre Mittenachse in der Bear-
beitungsstrecke derart gesteuert ist, dass die Ver-
schlusskappe in eine vorgebbare Rotation um ihre
Mittenachse versetzt wird, welche insbesondere
weitgehend unabhängig von der Drehbewegung des
rotierenden Mitnehmers ist, vorzugsweise indem der
Mantel der Verschlusskappe auf einer Anlagefläche
abgewälzt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Drehbewegung des rotierenden
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Mitnehmers und/oder der Verschlusskappe nach
dem Eintritt in die Bearbeitungsstrecke derart ge-
steuert ist, dass sich eine Winkelgeschwindigkeit
des rotierenden Mitnehmers um seine Drehachse,
insbesondere um maximal 10 %, von einer Winkel-
geschwindigkeit der Verschlusskappe um ihre Mit-
tenachse unterscheidet, wobei insbesondere die
Winkelgeschwindigkeit des rotierenden Mitnehmers
kleiner ist, als die Winkelgeschwindigkeit der Ver-
schlusskappe.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Rotationsbewe-
gung der Verschlusskappe um ihre Mittenachse
während des Zuführens, insbesondere vor dem Ein-
griff des Mitnehmers und des Anschlags, gehemmt
wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass bei einem Erfassen
der Verschlusskappe durch die Transporteinrich-
tung eine Relativbewegung des rotierenden Mitneh-
mers und der Verschlusskappe in Richtung der Mit-
tenachse erfolgt.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der rotierende Mitnehmer zumindest
teilweise in einen Innenraum der Verschlusskappe
eingebracht wird, wobei vorzugsweise der Anschlag
der Verschlusskappe an einer Innenseite der Ver-
schlusskappe ausgebildet ist und insbesondere der
rotierende Mitnehmer und der Anschlag in einer
Richtung parallel zur Mittenachse ein auseinander-
laufendes Profil aufweisen.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Mitnehmer an ei-
nem Stützdorn der Transporteinrichtung angeordnet
ist, welcher zumindest einen um eine, insbesondere
senkrecht zur Schneidstrecke orientierte, Drehach-
se drehbaren, insbesondere weitgehend kreiszylin-
drischen, Stützbereich zur Stützung des Mantels der
Verschlusskappe aufweist und der Mantel während
des Abwälzens über den Stützbereich von einer In-
nenseite her gestützt wird, wobei insbesondere der
Mitnehmer an einer axialen Stirnseite des Stütz-
dorns und der Anschlag an einer Bodeninnenseite
der Verschlusskappe angeordnet sind.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Drehachse des
rotierenden Mitnehmers, insbesondere gegebenen-
falls des Stützdorns, bezüglich der Mittenachse der
Verschlusskappe in der Bearbeitungsstrecke, insbe-
sondere in der Schneidstrecke, parallel und exzen-
trisch geführt wird.

11. Vorrichtung zum Herstellen einer in Umfangrichtung

verlaufenden Schnittgeometrie in einem Mantel ei-
ner Verschlusskappe für einen Behälter, insbeson-
dere zur Durchführung eines Verfahrens gemäss ei-
nem der Ansprüche 1 bis 14,umfassend:

a) eine Transporteinrichtung zum Transportie-
ren der Verschlusskappe entlang eines Trans-
portweges, welcher eine Bearbeitungsstrecke
umfasst, wobei
b) in der Bearbeitungsstrecke ein stationäres
Schneidmesser mit einer sich entlang einer
Schneidstrecke erstreckenden Schneidklinge
zum Erzeugen der Schnittgeometrie im Mantel
der Verschlusskappe vorhanden ist,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Transporteinrichtung einen um eine Drehachse
rotierenden Mitnehmer umfasst, welcher mit einem
an der Verschlusskappe ausgebildeten Anschlag
zum Eingriff bringbar ist und derart steuerbar ist,
dass der rotierende Mitnehmer bei einem Eintritt der
Verschlusskappe in die Bearbeitungsstrecke eine ei-
ner vorgebbaren Orientierung der Verschlusskappe
um ihre Mittenachse entsprechende Drehstellung
aufweist.

12. Vorrichtung gemäss Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Steuervorrichtung vor-
handen ist, die dazu ausgebildet und konfiguriert ist,
eine Drehbewegung des rotierenden Mitnehmers
längs des Transportweges zu steuern.

13. Vorrichtung gemäss Anspruch 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Steuervorrichtung dazu
ausgebildet und konfiguriert ist, die Drehbewegung
des rotierenden Mitnehmers derart zu steuern, dass
eine Drehgeschwindigkeit während des Zuführens
einer Drehgeschwindigkeit im Bereich der Bearbei-
tungsstrecke entspricht, oder, dass eine erste Dreh-
geschwindigkeit während des Zuführens höher ist
als eine zweite Drehgeschwindigkeit im Bereich der
Bearbeitungsstrecke.

14. Vorrichtung gemäss einem der Ansprüche 11 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuervorrich-
tung dazu ausgebildet und konfiguriert ist, die Dreh-
bewegung des rotierenden Mitnehmers und/oder
der Verschlusskappe in der Bearbeitungstrecke der-
art zu steuern, dass sich eine Winkelgeschwindigkeit
des rotierenden Mitnehmers um seine Drehachse,
insbesondere um maximal 20%, von einer Winkel-
geschwindigkeit der Verschlusskappe um ihre Mit-
tenachse unterscheidet, wobei insbesondere die
Winkelgeschwindigkeit des rotierenden Elements
kleiner ist, als die Winkelgeschwindigkeit der Ver-
schlusskappe.

15. Vorrichtung gemäss einem der Ansprüche 11 bis 14,
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dadurch gekennzeichnet, dass in der Bearbei-
tungsstrecke zumindest abschnittweise eine Anla-
gefläche als Steuerungsmittel für eine Aussenseite
des Mantels der Verschlusskappe vorhanden ist, auf
welcher die Verschlusskappe, insbesondere
schlupffrei, abrollbar ist.

16. Vorrichtung gemäss einem der Ansprüche 11 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass der Mitnehmer an
einem Stützdorn der Transporteinrichtung angeord-
net ist, welcher zumindest einen um eine, insbeson-
dere senkrecht zur Schneidstrecke orientierte, Dreh-
achse drehbaren, insbesondere weitgehend kreis-
zylindrischen, Stützbereich zur Stützung des Man-
tels der Verschlusskappe aufweist wobei vorzugs-
weise der rotierende Mitnehmer an einer axialen
Stirnseite des Stützdorns angeordnet ist.

17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass die Transportein-
richtung als Drehtisch ausgebildet ist, wobei mehre-
re rotierende Mitnehmer, insbesondere mehrere
Stützdorne, an welchen jeweils ein Mitnehmer an-
geordnet ist, entlang eines Umfangs des Drehti-
sches angeordnet sind, und dass sich die Bearbei-
tungsstrecke, insbesondere die Schneidstrecke,
und insbesondere gegebenenfalls auch eine Zuführ-
strecke, dem Umfang des Drehtisches entlang er-
streckt.
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